
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/11/25 88/18/0333
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1988

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde darf über ein und dasselbe Rechtmittel im selben Rechtsgang bei sonstigem Verstoß gegen das

Verbot, über eine entschiedene Sache nochmals zu entscheiden, nicht nochmals entscheiden.
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Maßgebende Rechtslage maßgebender SachverhaltRechtskraft Besondere Rechtsprobleme
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